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1 Anfrage der Fraktion Bürgerliste Wiesbaden vom 24.11.2008, Nr. 107/08 nach 
i § 43 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

Anfrage: 

Wir fragen nach der Förderung von Integrationsprojekten aus diesem Fonds im Zeitraum 
von Dezember 2005 (Wahl des Ausländerbeirates) bis heute und möchten gerne wissen: 

1. Welche Projekte von welchen Vereinen wurden gefördert? 
2. Welche Summen wurden im Einzelnen gewährt? 

Die Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1. 

Wie bereits im Revisionsausschuss vom 26.11.2008 ausgeführt, beinhalten die Mittel für 
den Ausländerbeirat in Höhe von 250.000 Euro sämtliche Aufwendungen des 
Ausländerbeirates, inkl. Personalaufwendungen und Aufwandsentschädigungen für 
ehrenamtliche Tätigkeit. 

Für die Vergabe von Fördermitteln an Vereine stehen dem Ausländerbeirat von dieser 
Summe 52.000 Euro zur Verfügung. Hierfür gelten neben den Richtlinien des 
Ausländerbeirates selbstverständlich die städtischen Richtlinien zur Vergabe von 
Fördermitteln. Es werden in der Regel keine Projekte im klassischen Sinne gefördert, da 
die eher bescheidenen Strukturen der Vereine nicht auf die Umsetzung von Projekten 
ausgerichtet sind. Die Fördermittel dienen der Unterstützung und Aufrechterhaltung der 
laufenden Vereinsarbeit. Die einzelnen Fördersummen für die Jahre 2006 - 2008 können 
der Anlage entnommen werden. 
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Die Sitzung zur Vergabe der Fördermittel erfolgt in einer nicht öffentlichen Sitzung einer 
Kommission des Ausländerbeirates. Über die Sitzung wird durch die Geschäftsstelle ein 
Protokoll erstellt. 
Die Kommission des Ausländerbeirates prüft zweimal im Jahr die eingereichten 
Verwendungsnachweise der Vereine. Darüber hinaus unterliegt der Ausländerbeirat - wie 
alle anderen städtischen Einheiten - der Prüfung des Revisionsamtes. 

Mit freundlichen Grüßen 
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